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1. Einleitung - Allgemeines 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Gemeinde Neukirch beabsichtigt auf den Grundstücken mir den Fl.-Nrn. 162/2 und 960/4 

(jeweils Teilfläche) südlich der Landesstraße L 333 die Ansiedlung eines Lebensmittelnahver-

sorgers als Vollsortimenter mit Post, Bankautomat, Getränkemarkt, Metzgerei und Bäckereifi-

liale. Die Verkaufsfläche beträgt ca. 750 m². Durch die Lage an der L 333 ist der Nahversorger 

nicht nur für Kunden aus Neukirch selbst, sondern auch für Kunden aus dem Umland attraktiv. 

Daher erwächst der Gemeinde Neukirch das Erfordernis, bauleitplanerisch steuernd einzugrei-

ŦŜƴ ǳƴŘ ŘƛŜ ōŜǊŜƛǘǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜΣ ǊŜŎƘǘǎǾŜǊōƛƴŘƭƛŎƘŜ мΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ αbŜǳπ

ƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά ŘŀƘƛƴƎŜƘŜƴŘ ƛƴ ŘƛŜǎŜ нΦ &ƴŘŜǊǳƴƎ ǳƴŘ 9ǊǿŜƛǘŜǊǳƴƎ ŘŜǎ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αbŜǳπ

ƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά Ȋǳ Ņndern. 

Vorgesehen ist die Ausweisung eines Gewerbegebietes. Bisher ist der Bereich im Norden als 

Öffentliche Grünfläche (Ausgleichsfläche, Retentionsfläche) und im Süden als Gemeinbedarfs-

fläche ausgewiesen. Das Planungsbüro meixnergeerds Stadtentwicklung wurde beauftragt für 

dieses Vorhaben die Umweltbelange abzuarbeiten. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Das Bebauungsplanverfahren wird gem. § 13a BauGB [1] für Bebauungspläne der Innenent-

wicklung im beschleunigten Verfahren durchgeführt. Die zulässige Grundfläche wird deutlich 

unter 20.000 m² liegen (siehe Bebauungsplan). Somit kommt § 13a Abs. 1 Nr. 1 zur Anwen-

dung. Eine überschlägige Prüfung gem. Anlage 2 BauGB ist demnach nicht erforderlich.  

Voraussetzung für das beschleunigte Verfahren ist jedoch der Nachweis, dass durch das Vor-

haben nicht die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht zur Durchführung 

einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. Außerdem dürfen keine Anhaltspunkte für 

eine Beeinträchtigung eines Natura 2000 - Gebietes vorliegen (§ 13a Abs. 1 Satz 4 und 5). 

Weiterhin gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 3 Satz 1 BauGB. 

Demnach sind nachfolgende Angaben bzw. Untersuchungen nicht erforderlich 

- Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB 

- Umweltbericht nach § 2a BauGB 

- Angaben nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Informationen 

verfügbar sind 

- Zusammenfassenden Erklärung nach § 10a BauGB 

- Monitoring nach § 4c BauGB 

Außerdem gelten gem. § 13a Abs. 2 Nr. 4 BauGB in den Fällen des Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 (Grund-

fläche unter 20.000 m²) Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwar-

ten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt 

oder zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung (§§ 13 ff. BNatSchG [3]) ist in der 

Regel nicht erforderlich. 

Im Norden des Plangebietes befinden sich auf ca. 3.322 m² Fläche ausgewiesene Ausgleichs-

ŦƭŅŎƘŜƴ ŘŜǎ ōŜǎǘŜƘŜƴŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴǎ αbŜǳƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLάΦ 5ŜƳȊǳŦƻƭƎŜ ƛǎǘ ŘŜǊ entfallende 
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!ǳǎƎƭŜƛŎƘ ŦǸǊ ŘŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αbŜǳƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά ǳƴǘŜǊ IƛƴȊǳǊŜŎƘƴǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ½ǳǎŎƘƭŀƎǎ ŦǸǊ 

den Zeitverzug (αtime lagά) an anderer Stelle funktional auszugleichen. 

Außerdem sind Umweltbelange und Umweltstandards zu berücksichtigen und ggf. abzuwägen. 

Dazu sind die Umweltbelange im Rahmen des Bebauungsplanes sachgerecht darzustellen. Au-

ßerdem sind grundsätzlich die Belange des Artenschutzes (§ 44 BNatSchG) abzuarbeiten.  

 

2. Allgemeine Grundlagen 

2.1 Plangebiet 

Das Plangebiet umfasst eine Größe von insgesamt ca. 0,58 ha. Es befindet sich am nördlichen 

Ortseingang der Gemeinde Neukirch auf den Flurstücken Nrn. 162/2 und 960/3 (jeweils Teil-

flächen). Nördlich grenzt die L 333 an das Plangebiet an, südlich befindet sich der Wertstoffhof, 

der Bauhof und die Feuerwache der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch. Westlich schließt die 

bestehende Essacher Straße K 7702 an. 

 

Abbildung 1: Übersicht über das Plangebiet (Kataster mit Geltungsbereich), o.M. 
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Im Süden des Plangebietes befinden sich Zufahrts- und Parkierungsflächen. Dieser Teil ist im 

ǊŜŎƘǘǎƎǸƭǘƛƎŜƴ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αbŜǳƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLΣ мΦ &ƴŘŜǊǳƴƎά ŀƭǎ CƭŅŎƘŜ ŦǸǊ DŜƳŜƛƴōŜŘŀǊŦ ŀǳǎπ

gewiesen, während im nördlichen Teil Öffentliche Grünflächen als Ausgleichs- und Retentions-

flächen dargestellt sind (Abbildung 4). Die Ausweisung als Ausgleichs- und Retentionsflächen 

ǿŀǊ ōŜǊŜƛǘǎ ƛƳ .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴ αbŜǳƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά ŀǳǎ ŘŜƳ WŀƘǊ нлло ŘŀǊƎŜǎǘŜƭƭǘΦ 5ƛŜ mŦŦŜƴǘƭƛŎƘŜ 

Grünfläche wird derzeit entsprechend als Retentionsfläche mit Wiesenbewuchs genutzt. Die 

das Retentionsbecken im Osten und Süden umgebenden Gehölzflächen sowie das im Norden 

entlang der Landesstraße ausgewiesene Biotop Nr. 183244354488 wurden im Vorfeld der Pla-

nung bereits gerodet.  

Das Gelände steigt nach Süden hin an. Das Niveau der L 333 befindet sich auf einer Höhe von 

ca. 553,00 ü NN. Die Zufahrt zum Plangebiet befindet sich auf einer Höhe von ca. 556,50 ü NN.  

 

2.2 Beschreibung des Vorhabens  

Geplant ist die Ansiedlung eines Lebensmittelnahversorgers als Vollsortimenter mit Post, 

Bankautomat, Getränkemarkt, Metzgerei und Bäckereifiliale sowie den notwendigen Parkie-

rungsflächen. Die Verkaufsfläche wird ca. 750 m² betragen. Durch die Lage an der L 333 ist der 

Nahversorger nicht nur für Kunden aus Neukirch selbst, sondern auch für Kunden aus dem 

Umland attraktiv. Die Zufahrt erfolgt über die Essacher Straße (K 7702).  

Auf Grund des derzeitigen Höhenunterschiedes ist eine Auffüllung der Fläche um ca. 4 Meter 

erforderlich. Um die Umsetzung der Planung zu ermöglichen, ist die Verlagerung des Retenti-

onsbeckens auf eine Fläche nördlich der L 333 geplant (s. Kapitel 4.3). Die Genehmigung hierfür 

erfolgt in einem separaten Wasserrechtsverfahren. 

 

2.3 Planerische Vorgaben 

2.3.1 Regionalplan Bodensee-Oberschwaben 1996 

Der Regionalplan konkretisiert die Ziele und Grundsätze des Landesentwicklungsplanes räum-

lich und stellt eine fachlich bindende Vorgabe für die anzustrebende räumliche Entwicklung 

und Ordnung der Region dar.  

Die Gemeinde Neukirch befindet sich im Zuständigkeitsbereich des Regionalverbandes Boden-

see-Oberschwaben. Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben ist aus dem Jahr 1996. Er trifft 

für das Plangebiet keine Aussagen (Abbildung 2). 

Für den Planbereich ist gem. Regionalplanes Bodensee-Oberschwaben (1996) jedoch insbe-

sondere nachfolgendes Ziel relevant: 

2.2.1: Die Siedlungsentwicklung, der Ausbau der Infrastruktur und die Schaffung von 

Arbeitsplätzen ist vorrangig auf die Siedlungsbereiche im Zuge der Entwicklungsachsen 

und der regional bedeutsamen Verkehrsverbindungen zu konzentrieren. 



2. Änderung und Erweiterung des Bebauungsplaneǎ αbŜǳƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά 
 Gemeinde Neukirch 

Umweltbelange 

8 /49 
 

Der zu überplanende Bereich liegt verkehrsgünstig an der Landesstraße L 333 gelegen inner-

halb der Randzone um den Verdichtungsraum Tettnang zwischen den Entwicklungsachsen 

αCǊƛŜŘǊƛŎƘǎƘŀŦŜƴ ς ²ŜƛƴƎŀǊǘŜƴά ǳƴŘ αCǊƛŜŘǊƛŎƘǎƘŀŦŜƴ ς Lindau ς ²ŀƴƎŜƴάΦ 

 

Abbildung 2: Ausschnitt Regionalplan des Regionalverbandes Bodensee-Oberschwaben von 1996, Plangebiet 
schwarz umkreist, o.M. [20] 

 

2.3.2 Flächennutzungsplan Tettnang - Neukirch  

Im rechtsgültigen Flächennutzungsplan der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft (VVG) 

Tettnang ς Neukirch ist der Planbereich als Fläche für Gemeinbedarf (Süden), Regenrückhalte-

bereich (Norden) sowie als gem. § 33 NatSchG BW kartiertes Biotop (südlicher Rand der L 333 

dargestellt. Da die geplante Nutzung den aktuellen Darstellungen des Flächennutzungsplanes 

widerspricht, ist dieser gem. § 13a Abs.2 Nr.2 BauGB im Wege der Berichtigung anzupassen. 
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Abbildung 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan VVG Tettnang ς Neukirch,  o.M. [7] 

 

2.3.3 Bestehende Bebauungspläne im Plangebiet und angrenzend 

Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich der 1. Änderung des .ŜōŀǳǳƴƎǎǇƭŀƴŜǎ αbŜǳπ

ƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά ƛƴ ŘŜǊ CŀǎǎǳƴƎ ǾƻƳ нтΦлсΦнлмм (Abbildung 4), welcher im Bereich des Plangebiets 

die Festsetzungen des Bebauungsplanes αbŜǳƪƛǊŎƘ hǎǘ LLLά vom 10.11.2003 übernimmt. 

Der rechtskräftige Bebauungsplan ǎŜǘȊǘ ƛƳ {ǸŘŜƴ αCƭŅŎƘŜƴ ŦǸǊ DŜƳŜƛƴōŜŘŀǊŦά ŦŜǎǘ ǳƴŘ weist 

im Norden des Plangebietes eine öffentliche Grünfläche als Ausgleichsfläche aus. Innerhalb 

dieser befinden sich außerdem die Retentionsflächen. Diese dienen der zentralen Rückhaltung 

und gedrosselten Ableitung von Niederschlagswasser aus dem Plangebiet in einen nahegele-

genen Graben. Die Fläche ist gem. den Festsetzungen als naturnahes Retentionsbecken anzu-

legen. In den Randbereichen sind Gehölze zu pflanzen und durch extensive Bewirtschaftung 

dauerhaft zu erhalten. 
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Abbildung 4: Ausschnitt aus der rechtsverbindlichen 1. Änderung des Bebauungsplans "Neukirch Ost III", o.M. [7] 

 

2.4 Schutzgebiete und Schutzobjekte 

2.4.1 Natura 2000 

Nordwestlich und südlich des Plangebietes in etwa 1000 Meter Entfernung befindet sich das 

FFH-DŜōƛŜǘ αArgen und Feuchtgebiete bei Neukirch und Langnauά (Schutzgebiets-Nr.: 

8323311). mit Pfeifengraswiesen, Nieder- und Übergangsmoore sowie Weiher. Wichtige Arten 

sind Strömer, Steinkrebs, Bachmuschel, Sumpf-Glanzkraut und der Goldene Scheckenfalter. 

Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der Natura 2000 ς Gebiete durch die Planung liegen 

nicht vor.  

2.4.2 Naturschutzgebiet (§ 23 BNatSchG) 

5ŀǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ αLƎŜƭǎŜŜά ōŜŦƛƴŘŜǘ ǎƛŎƘ 1,5 km nordwestlich des Plangebietes und wird 

vom Vorhaben nicht beeinǘǊŅŎƘǘƛƎǘΦ LƳ {ǸŘŜƴ ƭƛŜƎǘ Řŀǎ bŀǘǳǊǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ αIǸǘǘŜƴǎŜŜά ƛƴ Ŝǘǿŀ 

1,5 km Entfernung zum Plangebiet. Aufgrund der Entfernung sind keine negativen Auswirkun-

gen zu erwarten.  

2.4.3 Landschaftsschutzgebiet (§ 26 BNatSchG) 

5ŀǎ [ŀƴŘǎŎƘŀŦǘǎǎŎƘǳǘȊƎŜōƛŜǘ α9ƴŘƳƻǊŅƴŜƴƭŀƎe Höhe 585,1" zwischen Gunzenweiler und Lit-

ȊŜƭƳŀƴƴǎƘƻŦά ƭƛŜƎǘ Ŝǘǿŀ н ƪƳ ƴƻǊŘǀǎǘƭƛŎƘ ŘŜǎ tƭŀƴƎŜōƛŜǘŜǎΦ bŜƎŀǘƛǾŜ !ǳǎǿƛǊƪǳƴƎŜƴ ŘǳǊŎƘ Řŀǎ 

Vorhaben sind nicht zu erwarten. 














































































